

Stand 03.02.2009


NKG-Muster-Teilentgeltvereinbarung
für
Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB)

für das Jahr 2009

nach §§ 6 Abs. 2 S. 6, 11 Abs. 1 KHEntgG

Zwischen



                 ( Krankenhausträger )




               und

( Sozialleistungsträger / Arbeitsgemeinschaften )



    - Vertragsparteien nach § 18 Abs. 2 KHG -

wird in Anwesenheit

für das 

Krankenhaus   







folgende Vereinbarung geschlossen:

§ 1

Vertragsgegenstand
Diese (Teil-) Vereinbarung wird auf der Grundlage der §§ 3 Nr. 3, 6 Abs. 2, 11 Abs. 1 des Gesetzes über die Entgelte für voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen (Krankenhausentgeltgesetz - KHEntgG) sowie auf der Grundlage der Fallpauschalenvereinbarung 2009 (FPV 2009) und der Vereinbarung zur Bestimmung Besonderer Einrichtungen für das Jahr 2009 (VBE 2009) in der jeweils gültigen Fassung geschlossen.

Die (Teil-) Vereinbarung regelt die Vergütung der in § 3 aufgeführten Entgelte mit dem Ziel, die Versorgung der Patienten mit Krankenhausleistungen sicherzustellen sowie die Abrechnung und Vergütung der Leistungen zu gewährleisten.

§ 2
Entgeltzeitraum / Inkrafttreten
Die Vereinbarung gilt für das Kalenderjahr 2009. Sie tritt, vorbehaltlich der Genehmigung durch das Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit, zum                       2009 in Kraft. Sie tritt mit dem Tag der Genehmigung der nächsten Entgeltvereinbarung außer Kraft.

§ 3

Vergütung der allgemeinen Krankenhausleistungen

Die Berechnung der Vergütung der NUB ergibt sich aus der Anlage 1, die Bestandteil dieser Vereinbarung ist. 

Gesamtsumme der vereinbarten Erlöse nach § 6 KHEntgG

für den Geltungszeitraum 2009 (Erlöse aus E3 NUB)



           €

§ 4

Zahlungsregelungen

Es gelten die in dem Vertrag nach § 112 Abs. 2 Nr. 1 SGB V vereinbarten Zahlungsregelun​gen. An die Stelle des in § 13 Abs. 7 des Vertrages genannten Diskontsatzes tritt der Basiszinssatz nach § 247 Abs. 1 BGB. 
§ 5
Antrags- und Widerspruchsverfahren
(1)  Die Einholung der Zustimmung der Landesorganisationen der Krankenkassen gemäß § 18 Abs. 1 Satz 3  KHG übernimmt unverzüglich 
...................................................... (Name des „Einholenden“) 

Der Fristablauf errechnet sich aus dem letzten Unterschriftsdatum zuzüglich 14 Kalendertagen.

(2) Empfänger der Widersprüche sind das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit - Referat für Krankenhauspflegesätze - und das Krankenhaus.

(3) Das Krankenhaus beantragt die Genehmigung dieser Vereinbarung durch die zuständige Landesbehörde gemäß § 14 Abs. 1 KHEntgG beim Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit - Referat für Krankenhauspflegesätze -.

(4) Die an der Vereinbarung beteiligten Krankenkassen melden Art und Höhe der vereinbarten Entgelte nebst den zugehörigen Kalkulationsunterlagen und Beschreibungen an die Vertragsparteien nach § 9 KHEntgG (Vertragsparteien auf Bundesebene).
§  6

Sonstiges
(1) …

(2) Die folgenden Anlagen sind Bestandteil dieser Entgeltvereinbarung:

Anlage 1:
Kalkulation der krankenhausindividuellen NUB-Entgelte

Anlage 2: 
ggf. ergänzende Unterlagen

Krankenhausträger:





................., den......................

..................................................................

Sozialleistungsträger / Arbeitsgemeinschaften:
................., den......................

....................................................................





................., den......................

...................................................................






................., den......................

...................................................................
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